
Mitteilungen
der Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim

mit den Gemeinden Alteglofsheim und Pfakofen

Geschäftszeiten: 
Mo, Di, Fr: 8.30-12.00 Uhr Do:14.00-18.00 Uhr
- nur nach Vereinbarung
- Terminvereinbarungen sind ab 7.00 Uhr möglich!
- Besuchen Sie uns auch im Internet unter:  
 www.alteglofsheim.de – www.pfakofen.de
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43. Jahrgang  Alteglofsheim, 1. Dezember 2023 Nr.12 Alteglofsheim Pfakofen
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Inhalt:
VG Alteglofsheim Seite 1 , 17 - 20
Gemeinde Alteglofsheim Seite 2 - 8, 10 - 11, 13
Gemeinde Pfakofen Seite 9, 12, 14 - 16

Standesamtliche Nachrichten
15.10.2023 bis 14.11.2023

Alteglofsheim Pfakofen
Eheschließungen 0 0
Geburten 3 2
Todesfälle 1 0

Silvesterraketen 

dürfen nur am 31.12.2023 von 17.00 Uhr 
bis 01.01.2024   8.00 Uhr früh abgefeuert 
werden. 
Bitte denken Sie auch daran, dass die 
Gehwege und Straßen von den Über-
resten von Ihnen gereinigt werden müssen.  
Vergessen Sie bitte auch nicht Ihre Raketen-
abschuss-Plätze auf den Feldwegen. Ihre 
Nachbarn und die Natur werden es Ihnen 
danken.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Alteglofsheim stellt zum 01.01.2024 für die Reinigung des 
neuen Feuerwehrgerätehauses an der Mooshamer Straße eine  
Reinigungskraft (m/w/d) im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisses ein. Die Vergütung erfolgt in Entgeltgruppe 2 TVöD.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis  
spätestens 15.12.2023 an die Gemeinde Alteglofsheim, Bahnhofstr. 10,  
93087 Alteglofsheim. Online-Bewerbungen bitte nur mit pdf-Unterlagen.

Nähere Auskünfte erteilt Frau Gmeinwieser (Tel. 09453/931-15).

Online-Terminvereinbarung
Auf der Startseite der Homepage wird 
hierzu ein Button „Terminvereinbarung“ 
ergänzt. Hierdurch wir die Terminverein-
barung rund um die Uhr ermöglicht.
Die Adresse lautet:  
https://alteglofsheim.auf-termin.de/
Zum Start werden folgende Leistungen 
angeboten:
•	 Abholungen	von	Dokumenten
•	 An-,	Ab-	und	Ummeldungen	 

des Wohnsitzes
•	 Anzeigen	einer	Öffentlichen	Vergnügung
•	 Beglaubigungen
•	 Bescheinigungen	aus	dem	Melderegi-

ster (Aufenthaltstitel, Führerscheinan-
trag, Meldebestätigung)

•	 Fischereischeine
•	 Gewerbemeldungen
•	 Hund	An-	und	Abmeldungen
•	 Kinderreisepässe,	Reisepass
•	 Personalausweis
•	 Müll/Papiertonnen	Anmeldungen,	 

Änderungen, Abmeldungen
•	 Vorrübergehende	Gaststättenerlaubnis

Für eine kurzfristige Terminvereinbarung 
steht Ihnen unser Einwohnermeldeamt mit 
Frau	Kirschner	(Durchwahl	-16)	und	Herrn	
Spreitzer (Durchwahl -17) natürlich weiter-
hin auch telefonisch zur Verfügung.
Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihr Feed-
back!

Entsorgungskalender 
2024

Den Entsorgungskalender für  
das Jahr 2024  

finden Sie innenliegend  
auf den Seiten 9 – 12 oder 

elektronisch unter https://www.
landkreis-regensburg.de/buerger-

service/abfallratgeber/.
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Vom Gemeinderat noch nicht geneh-
migter ENTWURF der Niederschrift der  
Gemeinderatssitzung vom 02.11.2023

Genehmigung der Nieder-
schrift über die öffentliche 
Sitzung vom 05.10.2023

Die Niederschrift über die öffentliche  
Sitzung vom 05.10.2023 wird genehmigt.

Einstimmig beschlossen 
Ja 15  Nein 0  Anwesend 16   
Pers. betl. /Enthaltung 1  

Enthaltung wegen Abwesenheit: 
Löbbering Ferdinand

Machbarkeitsstudie  
Wärmeversorgung - 
Genehmigung Dienstlei-
stungsvertrag

Bezugnehmend auf TOP 2 der Sitzung vom 
06.07.2023 teilt der Vorsitzende dem Gre-
mium mit, dass seitens der Kommunale En-
ergie Regensburger Land eG – KERL eG – 
ein entsprechender Dienstleistungsvertrag 
übersandt wurde.

Im Anschluss gibt er den Vertragsentwurf 
(als Anlage der Niederschrift beigefügt) 
dem Gremium vollinhaltlich zur Kenntnis.

Der Bürgermeister begrüßt Herrn Köckritz, 
Geschäftsführer KERL eG und erteilt ihm 
das Wort.

Herr Köckritz erläutert den Dienstleistungs-
vertrag. Er umfasst die Förderantragstel-
lung für eine Machbarkeitsstudie, die Aus-
schreibung und Vergabe dieser bis hin zur 
Abrechnung der Fördermittel. Für diese 
Arbeiten wird Herr Alter vom Landratsamt 
Regensburg ausgeliehen und von KERL 
bezahlt. Die Gemeinde hat hierfür ein 
Dienstleistungsentgelt in Höhe von 5.000 € 
netto zu entrichten.

Die Kosten für die Machbarkeitsstudie in 
Höhe von ca. 20.000 € würden zu 50 v.H. 
gefördert. Bei Realisierung eines Nahwär-
menetzes (NWN) würde die zu gründende 
Projektgesellschaft die verbleibenden 
10.000 € einbringen, so dass auf die Ge-
meinde keine Kosten zukommen würden. 
Ließe sich ein NWN nicht verwirklichen, 
müsste die Gemeinde die 10.000 € be-
zahlen. 50 v.H. aus dem untersuchten 
Netzgebiet müssten dann auch tatsächlich 
anschließen, zusätzlich die sog. Anker-
kunden, das sind die kommunalen Liegen-
schaften.

Mit einem Ergebnis der Machbarkeitsstudie 
könne im Frühjahr 2024 gerechnet werden, 
so Herr Köckritz. 

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat 
erklärt Herr Köckritz die zeitliche Verzö-
gerung, da zunächst die Genossenschaft 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Wieder neigt sich ein Jahr zu Ende. In diesen Tagen bietet sich die Möglichkeit 
inne zu halten und einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen, den Stress, wenn auch 
nur für kurze Zeit zu vergessen und sich zu besinnen. Bis es soweit ist, gibt es noch einiges 
zu erledigen. Lassen Sie sich von der Hektik nicht anstecken. Versuchen Sie, die Vorweih-
nachtszeit mit Ihren Mitmenschen in Harmonie und Gelassenheit zu genießen.

Sehr verehrte Alteglofsheimerinnen und Alteglofsheimer,
wir können mit Zuversicht ins nächste Jahr blicken, unsere Arbeit hat sich gelohnt.
Im abgelaufenen Jahr wurde vieles gemeinsam erreicht.

Das neue Feuerwehr-Gerätehaus wurde am 12. November bezogen. 
Die Einweihung wird am Samstag, den 11. Mai zusammen mit einem Tag der offenen Tür 
stattfinden.
Das Baugebiet „Pfeiffertal-Erweiterung-Abschnitt 2“ kann im Dezember zur Bebauung 
freigegeben werden. Die angebotenen Bauplätze konnten alle verkauft werden. Die 
Erschließungsmaßnahmen sind abgeschlossen, so dass im Frühjahr 2024 mit der  
Bebauung begonnen werden kann.

Weitere Großprojekte stehen für nächstes Jahr auf der Agenda: 

Erschließung	 der	 Bahnhofstraße	 zum	 Bahnhof	 Köfering.	 Der	 Ausbau	 wird	 mit	 einem	
kombinierten Rad- u. Fußweg erfolgen, um die Sicherheit für Fußgänger und Rad- 
fahrer zu gewährleisten. Bei dieser Straßenmaßnahme wird zeitgleich eine Notverbund-
leitung vom Wasserzweckverband zur Trinkwassserversorgung von Alteglofsheim verlegt.  
Die Brücke nach Langenerling steht zur Sanierung an.
Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Nahwärmeversorgung muss abgewartet wer-
den, um mit dem Neuausbau der Landshuter Straße starten zu können.

In dieser doch schwierigen Zeit ist es wichtig, dass eine Dorfgemeinschaft zusammenhält.
An	 dieser	 Stelle	möchte	 ich	mich	 ausdrücklich	 bei	 den	 vielen	 fleißigen	 ehrenamtlichen	
Helfern für Ihre Unterstützung zum Wohle unserer Gemeinde bedanken. 
Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, im Bauhof, in der 
Kinderbetreuung	und	allen	Bereichen,	in	denen	sie	in	unserer	Gemeinde	ehrenamtlich	tätig	
sind. Wir dürfen alle stolz auf das zusammen Erreichte sein. Es geht nur im Miteinander!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesundes und  
gesegnetes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg und 
Gottes Segen.

Ihr

Herbert Heidingsfelder
1. Bürgermeister
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gegründet und Personaleinstellungen getä-
tigt werden mussten. Des Weiteren waren 
auch andere Projekte voranzutreiben. 

Die Anschlusskosten an ein NWN betra-
gen ca. 12.000 bis 13.000 €/Privathaushalt, 
wobei die Förderung für den Anschluss 
und den Umbau bei 30 v.H., max. 30.000 € 
liegt. Das Bereitstellungsentgelt beträgt  
50 €/kW/Jahr, die Verbrauchskosten betra-
gen 4 ct./kW. 

Abschließend teilt Herr Köckritz mit, dass 
eine Informationsveranstaltung für die 
Bürger geplant sei. Ein nachträglicher An-
schluss an ein bestehendes NWN sei nicht 
mehr möglich, wobei aber gewisse Puffer 
vorhanden wären. Ein NWN sei für Altbe-
stände gedacht, weniger in Neubaugebie-
ten, in denen Wärmepumpen verbaut sind.

Der Bürgermeister bedankt sich bei Herrn 
Köckritz für seine Ausführungen.

Beschluss:
Es wird beschlossen, dass der Vertragsent-
wurf vollinhaltlich zur Kenntnis genommen 
und gebilligt wird. Der Bürgermeister wird 
ermächtigt, den Vertrag zu unterzeichnen.

Einstimmig beschlossen. Ja 16  Nein 0  

Bauangelegenheiten

3.1 Bauvoranfragen

3.1.1 Voranfrage zur Errichtung einer 
Lagerhalle zur Unterbringung von 
Hackschnitzeln und Forstmaschinen  
auf Fl.Nr. 2277 Gemarkung Alteg-
lofsheim, Heidenbuckel

Das Vorhaben befindet sich im Außen-
bereich gem. § 35 BauGB. Im Flächen- 
nutzungsplan ist diese Fläche als Waldflä-
che ausgewiesen. 

Im Außenbereich ist ein Vorhaben gem.  
§ 35 Abs. 1 BauGB nur zulässig, wenn öf-
fentliche Belange nicht entgegenstehen, 
die ausreichende Erschließung gesichert 
ist und wenn eine Privilegierung nach den 
Nummern 1 bis 9 gegeben ist. Anhand der 
eingereichten Unterlagen seitens des Bau-
herrns ist eine Prüfung der Privilegierung 
zum Zeitpunkt der gemeindlichen Stellung-
nahme nicht möglich. Nach Rücksprache 
mit dem Landratsamt Regensburg wurden 
die entsprechenden Stellen hierfür nach-
träglich noch beteiligt. 

Die Erschließung des Grundstücks ist 
grundsätzlich gem. Art. 4 Abs. 3 BayBO ge-
sichert. 

Gem. § 35 Abs. 2 BauGB können sonstige 
Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, 
wenn ihre Ausführung oder Benutzung öf-
fentliche Belange nicht beeinträchtigt und 
die Erschließung gesichert ist. 

Seitens der Verwaltung wird hingewiesen, 
dass sich das Vorhaben auf Fl.Nr. 2277 
der Gemarkung Alteglofsheim in einem 
ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet 
befindet. Eine Beeinträchtigung öffentlicher 
Belange gem. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB liegt 
somit vor. Ein Landschaftsschutzgebiet de-

finiert sich als ein rechtsverbindlich festge-
setztes Gebiet. In ihnen gilt ein besonde-
rer Schutz von Landschaft und Natur nach  
§ 26 Absatz 1 BNatSchG.

Ebenso ist die eingezeichnete Lagerhal-
le seitens des Bauherrns im Vergleich 
zum Luftbild der Gemeinde Alteglofsheim, 
welches eine reine Waldfläche darstellt, 
widersprüchlich (siehe Lageplan der Ge-
meinde).

Ein Teil des Gemeinderates befürwortet die 
Anfrage. Die Halle falle im besagten Be-
reich nicht auf. Der Antragsteller müsse an-
sonsten mit Maschinen von auswärts anrü-
cken, um Holz zu verarbeiten. Andererseits 
bestehe die Gefahr, dass Holz auch von 
anderen Gegenden hier verarbeitet würde 
und es deshalb zu mehr Frequentierung 
kommen könne.

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis von der 
Voranfrage zur Errichtung einer Lagerhalle 
zu Unterbringung von Hackschnitzeln und 
Forstmaschinen auf Fl.Nr. 2277 Gemar-
kung Alteglofsheim, Heidenbuckel. 

Es wird beschlossen, das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen.  

Mehrheitlich abgelehnt, Ja 6  Nein 10  

3.1.2 Voranfrage zum Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit sechs 
Wohneinheiten auf Fl.Nr. 188/10 
Gemarkung Alteglofsheim, Tulpen-
straße 7

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
und unterliegt der Baugenehmigungspflicht 
nach § 34 BauGB i. V. m. Art. 55 ff. BayBO. 
Der Bereich, in dem sich das Baugrund-
stück befindet, ist im Flächennutzungs-
plan als Allgemeines Wohngebiet (WA)              
gem. § 4 BauNVO ausgewiesen.

Die Erschließung des Grundstücks ist 
grundsätzlich gesichert. Hinsichtlich der 
Abwasserentsorgung ist eine Sonder-
vereinbarung zur Sicherstellung der Nie-
derschlagswasserentsorgung mit dem 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Pfattertal zu schließen.  Hierbei ist 
eine Regelung zu Minderung der Nieder-
schlagswassereinleitungsmenge aus den 
versiegelten / bebauten Flächen in das 
öffentliche Kanalnetz zu treffen (Bau einer 
Regenrückhaltezisterne o.ä.). Ebenso ist 
ein Entwässerungsplan vor der Herstellung 
beim AZV einzureichen. 

Das Einfügungsgebot des § 34 BauGB 
bezüglich Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise und der überbaubaren 
Grundstücksflächen ist beachtet. Die er-
forderlichen Stellplätze werden auf dem 
Grundstück nachgewiesen. 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht liegen 
keine Bedenken zum Neubau eines Mehrfa-
milienhauses mit sechs Wohneinheiten vor.

Aus dem Gemeinderat wird angemerkt, 
dass die Anliegerstraße nicht sonderlich 
breit ist und es jetzt schon zu Verkehrspro-

Wir begrüßen unsere  
neugeborenen  

Gemeinde- 
mitglieder:

Wannack  
Helene Roja  Oktober 2023

Maierhofer  
Isabel Marie Oktober 2023

Sonntag  
Lio Cedrik Oktober 2023

blemen kommt. Gem. gemeindlicher Stell-
platzverordnung ist nur 1 Stellplatz bei Woh-
nungen unter 50 m² erforderlich.  Es bestehe 
aber die Gefahr des Parkens auf der Straße, 
wenn nicht bei jeder Wohnung, also auch 
bei denen unter 50 m² 2 Stellplätze gefor-
dert werden. Darüber hinaus füge sich das 
Vorhaben von der Größe her nicht ein. 

Beschluss:
Es wird beschlossen, der Voranfrage zum 
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 
sechs Wohneinheiten auf Fl.Nr. 188/10 Ge-
markung Alteglofsheim, Tulpenstraße 7, das 
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Mehrheitlich abgelehnt, Ja 2  Nein 14  

3.2 Bauanträge

3.2.1 Verwaltungsmäßig behandelte Bau-
anträge

Der Vorsitzende teilt mit, dass seit letzter 
Sitzung gemäß Geschäftsordnung fol-
gende Bauanträge als Angelegenheit der 
laufenden Verwaltung bzw. im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren behandelt und 
an das Landratsamt zur weiteren Bearbei-
tung weitergeleitet wurden:

• Austausch von Werbeanlagen, Ge-
markung Alteglofsheim, Fl.Nr. 386/7, 
Regensburger Straße 16

Zur Kenntnis genommen

Wasserversorgung  
Alteglofsheim;  
Verlängerung des  
Vertrages zur technischen 
Betriebsführung durch 
den Zweckverband zur 
Wasserversorgung  
Regensburg Süd

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
02.09.2021 beschlossen, die technische 
Betriebsführung seiner gemeindlichen 
Wasserversorgung an den Zweckverband 
zur Wasserversorgung Landkreis Regens-
burg-Süd zu übertragen.

Da jedoch eine Übernahme der Wasserver-
sorgung Alteglofsheim durch den Wasser-
zweckverband zum jetzigen Zeitpunkt aus 
rechtlichen Gründen noch nicht möglich ist 
und der Vertrag mit Ablauf des 31.12.2023 
ausläuft, wird dringend angeraten, auch 
aus betriebstechnischen Gründen,  

4
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die Vertragslaufzeit auf zunächst weitere 
zwei Jahre zu verlängern. 

Die Asbestzement- und Graugussleitungen 
seien mittels Zusatzvereinbarung bei Be-
darf auszutauschen und die Kosten von der 
Gemeinde zu übernehmen, so der Bürger-
meister.

Beschluss:
Es wird beschlossen, den Vertrag mit dem 
Wasserzweckverband zur Wasserversor-
gung im Landkreis Regensburg-Süd zur 
Übertragung der technischen Betriebs-
führung der gemeindlichen Wasserversor-
gung um zunächst weitere zwei Jahre - bis 
31.12.2025 - zu verlängern.

Mehrheitlich beschlossen, Ja 15  Nein 1

Videoüberwachung des 
öffentlich zugänglichen 
Bereichs des Wertstoff-
hofes; Stellungnahme der 
Datenschutzbeauftragten

Am 13.09.2023 wurden der gemeinsamen 
Datenschutzbeauftragten folgende Unterla-
gen zur Stellungnahme über die Möglich-
keit einer Videoüberwachung des öffentlich 
zugänglichen Bereiches des Wertstoffhofes 
Alteglofsheim übersandt:
- Lageplan (zu überwachender Be-

reich gelb hinterlegt) 
- Prüfbogen
- Vorfallsdokumentation mit  

Fotostrecke
- E-Mail Gemeinderatsmitglied Stefan 

Mahrer vom 30.08.2023
- E-Mail Gemeinderatsmitglied Stefan 

Mahrer vom 11.09.2023
- Beschlussbuchauszug Gemeinderat 

Alteglofsheim vom 06.07.2023

Mit e-mail vom 13.10.2023 hat die Daten-
schutzbeauftragte ihre Stellungnahme und 
ergänzende Informationen übersandt mit 
dem Ergebnis, dass eine Videoüberwa-
chung unverhältnismäßig wäre.

Die angesprochenen Unterlagen sind in der 
Anlage beigefügt.

Aus dem Gemeinderat wird angemerkt, 
dass die Installation einer Videoüberwa-
chung nach Meinung der Datenschutzbe-
auftragten unverhältnismäßig wäre, letz-
tere aber schreibe, die Gemeinde müsse 
selbst eine Abwägung zwischen ihren Inte-
ressen und den Interessen der von der Vi-
deoüberwachung Betroffenen vornehmen. 
Die Interessen der Gemeinde seien sehr 
wohl höher zu bewerten als die der von der 
Überwachung Betroffenen. 

Der Antrag zur Geschäftsordnung auf Ab-
stimmung zur Videoüberwachung wird mit 
14 zu 2 Stimmen angenommen. Der Bür-
germeister und Frau Heidingsfelder spre-
chen sich dagegen aus.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufstel-
lung einer Videokamera auf dem öffentlich 
zugänglichen Bereich des Wertstoffhofes.
Der Bürgermeister, Frau Heidingsfelder 
und Herr Pfennigmann stimmen gegen den 
Beschluss.

Mehrheitlich beschlossen, Ja 13  Nein 3 

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass 
er den Beschluss nicht vollziehen und der 
Rechtsaufsicht vorlegen werde, da er sei-
ner Meinung nach rechtswidrig ist.

Jahresabschluss 2022 für 
Wasserwerk und Photo-
voltaikanlagen Gemeinde 
Alteglofsheim

Am 04.10.2023 wurde durch Herrn Prof. 
Dr. Riedl der Jahresabschluss 2022 für das 
Wasserwerk und die Photovoltaikanlagen 
der Gemeinde Alteglofsheim erstellt. 

Die Bilanzsumme beträgt auf der Aktiv- als 
auch auf der Passivseite 722.449,84 €. Es 
ergibt sich ein Jahresgewinn lt. Bilanz i.H.v. 
16.874,64 €. 

Das Jahresergebnis 2022 ist, wie auch 
künftige Gewinne, der Rücklage zuzufüh-
ren. Künftige Jahresverluste sind auf neue 
Rechnung vorzutragen. Dies gilt bis auf Wi-
derruf jeweils auch für die folgenden Jahre. 
Die Kassenforderungen-/schulden gegen-
über der Gemeinde sind weiterhin banküb-
lich zu verzinsen. 

Beschluss:
Der Gemeinderat Alteglofsheim beschließt 
die Feststellung des Jahresergebnisses 
2022 für das Wasserwerk und die Photo-
voltaikanlagen der Gemeinde Alteglofsheim 
mit einer Bilanzsumme von 722.449,84 €. 
Der Jahresgewinn beträgt 16.874,64 €. Der 
Jahresgewinn 2022 ist, wie auch künftige 
Gewinne, der Rücklage zuzuführen. Künf-
tige Jahresverluste sind auf neue Rech-
nung vorzutragen. Dies gilt bis auf Widerruf 
jeweils auch für die folgenden Jahre. Die 
Kassenforderungen/-schulden gegenüber 
der Gemeinde sind banküblich zu verzinsen. 

Einstimmig beschlossen,. Ja 16  Nein 0  

Bekanntgabe der in 
nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse

TOP 3.1 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Neues Feuerwehrhaus; Beschaffungen - 
Vergabe Paket 1 Reinigung Waschplatz 
+ Halle

Es wird beschlossen, den Vergabevorschlä-
gen der Feuerwehr zu folgen und das Pa-
ket 1 – Reinigung Waschplatz + Halle – an 
die vorgeschlagenen Firmen gem. Anlage 
(Anlage ist der Niederschrift beigefügt) zum 
Brutto-Preis von 9.998,00 € zu vergeben.

TOP 3.2 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Neues Feuerwehrhaus; Beschaffungen 
- Vergabe Paket 2 Transportwägen + He-
behilfen Werkstätten

Es wird beschlossen, den Vergabevor-
schlägen der Feuerwehr zu folgen und 
das Paket 2 – Transportwägen + Hebehil-
fen Werkstätten – an die vorgeschlagenen 
Firmen gem. Anlage (Anlage ist der Nie-
derschrift beigefügt) zum Brutto-Preis von 
5.770,31 € zu vergeben.

TOP 3.3 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Neues Feuerwehrhaus; Beschaffungen - 
Vergabe Paket 3 Schlauchwägen

Es wird beschlossen, den Vergabevor-
schlägen der Feuerwehr zu folgen und das 
Paket 3 – Schlauchwägen – an die vorge-
schlagenen Firmen gem. Anlage (Anlage 
ist der Niederschrift beigefügt) zum Brutto-
Preis von 2.945,25 € zu vergeben.

TOP 3.4 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Neues Feuerwehrhaus; Beschaffungen - 
Vergabe Paket 5 Zubehör Bekleidung + 
Unterricht

Es wird beschlossen, den Vergabevor-
schlägen der Feuerwehr zu folgen und das 
Paket 5 – Zubehör Bekleidung + Unterricht 
– an die vorgeschlagenen Firmen gem. An-
lage (Anlage ist der Niederschrift beigefügt) 
zum Brutto-Preis von 1.156,17 € zu verge-
ben.

TOP 3.5 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Neues Feuerwehrhaus; Beschaffungen - 
Vergabe Paket 6 Waschmaschine

Es wird beschlossen, den Vergabevor-
schlägen der Feuerwehr zu folgen und das 
Paket 6 – Waschmaschine – an die vorge-
schlagenen Firmen gem. Anlage (Anlage 
ist der Niederschrift beigefügt) zum Brutto-
Preis von 1.699,00 € zu vergeben.

TOP 3.6 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Neues Feuerwehrhaus; Beschaffungen - 
Vergabe Paket 7 Trocknung

Es wird beschlossen, den Vergabevor-
schlägen der Feuerwehr zu folgen und das 
Paket 7 – Trocknung – an die vorgeschla-
genen Firmen gem. Anlage (Anlage ist der 
Niederschrift beigefügt) zum Brutto-Preis 
von 653,90 € zu vergeben.

TOP 3.7 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Neues Feuerwehrhaus; Beschaffungen - 
Vergabe Paket 8 Atemschutz + Hygiene

Es wird beschlossen, den Vergabevor-
schlägen der Feuerwehr zu folgen und das 
Paket 8 – Atemschutz + Hygiene – an die 
vorgeschlagenen Firmen gem. Anlage (An-
lage ist der Niederschrift beigefügt) zum 
Brutto-Preis von 565,48 € zu vergeben.

TOP 4 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.10.2023
Straßensanierungsmaßnahmen 2023 - 
Auftragsvergabe

Es wird beschlossen, den Zuschlag zur 
Durchführung der Tiefbauarbeiten für die 
Maßnahme Straßensanierung 2023 gem. 
Vergabevorschlag an das preisgünstigste/
wirtschaftlichste Angebot, das der Firma 
Swietelsky Bau GmbH, Falkensteinstra-
ße 2, 83278 Traunstein, vom 13.09.2023, 
mit einer Angebotssumme von Brutto 
62.956,64 € zu erteilen.

Zur Kenntnis genommen

5
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Mitteilungen und Anfragen

8.1 Termine
 Fraktionssprechersitzung 

Montag, 04.12.2023

 Gemeinderatssitzung 
Donnerstag, 07.12.2023

8.2 Sachstand neues Feuerwehr- 
Gerätehaus

 In den nächsten 14 Tagen kann der 
Umzug vom alten in das neue Ge-
bäude erfolgen.

8.3 Sachstand Arbeitskreis altes  
Feuerwehrgerätehaus

 Es haben mittlerweile 4 Treffen statt-
gefunden. Im Ergebnis sollen die 
Kosten für eine Sanierung und einen 
Neubau gegenübergestellt werden.

8.4 Die Auslieferung der Pager erfolgt 
erst im März 2024.

8.5 Der Abbruch des Kamins der ehe-
maligen Ziegelei ist für Samstag, 
02.12.2023 11.00 Uhr geplant.

8.6 Der Investor, Fa. La Brique aus Te-
gernheim, stellt am 09.11.2023 um  
19.00 Uhr in der Schlossgaststätte 
Hopp das Projekt Betreutes Wohnen 
vor.

8.7 Aus dem Gemeinderat

8.7.1 Der Vorplatz der Grundschule sollte 
morgens und mittags nicht mit Fahr-
zeugen der Gemeindearbeiter bzw. 
von Firmen zugeparkt werden, da 
es zu Gefahrensituationen kommen 
kann.

8.7.2 Asylpolitik
 Die neue Regierung propagierte 

mehr Schulsport für Kinder, statt-
dessen soll nun die Turnhalle für die 
temporäre Unterbringung von Flücht-
lingen genutzt werden.

 Der Bürgermeister informiert hierzu, 
dass nach Alternativen gesucht wer-
de und aus diesem Grund mit dem 
Landratsamt eine Begehung vor Ort 
stattfinde.

8.7.3 Seniorennachmittag
 Die Senioren waren erfreut über die 

Anwesenheit von einzelnen Gemein-
deratsmitgliedern. Es wurde nachge-
fragt, ob neben der Dult auch eine 
Fahrt zum Weihnachtsmarkt organi-
siert werden könnte.

8.7.4 Heimat-Info-App
 Der Inhalt der Heimat-Info-App wird 

gelobt

Vom Gemeinderat noch nicht geneh-
migter ENTWURF der Niederschrift der 
Gemeinderatssitzung vom 16.11.2023

Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt der 
Bürgermeister bekannt, dass nur die Ge-
meinderatsmitglieder Rederecht haben, die 

Zuhörer nicht. Bei störenden Zwischenru-
fen durch Zuhörer würde die Sitzung abge-
brochen und in das Rathaus verlegt.

Sachstand Asyl (Winter-
notfallplan), Ergebnis der 
Begehung und Beschluss

Lt. Auskunft des Landratsamtes Regens-
burg hat der Landkreis zur Unterbringung 
von Asylsuchenden ca. 300 Plätze als Win-
ternotfallreserve vorzuhalten. Die Schul-
turnhallen in Bernhardswald, Alteglofsheim 
und Wenzenbach wurden hierfür einge- 
plant. Diese 3 Gemeinden haben die nied-
rigste Unterbringungsquote bzw. erfüllen 
die Quote von ca. 1,5 % der Einwohner 
derzeit nicht. In Alteglofsheim leben derzeit 
8 Asylsuchende.

Durch die Anmietung einer Gewerbehalle 
in Bernhardswald, in der 120 Flüchtlinge 
untergebracht werden können, sei lt. MZ-
Bericht vom 10.11.2023 deren Turnhalle 
weggefallen. Die Gewerbehalle in Bern-
hardswald werde voraussichtlich im De-
zember 2023 belegt sein. Des Weiteren 
können in Schierling in der bereits für Asy-
lanten genutzten Gewerbehalle weitere 
100 Personen aufgenommen werden. Dies 
wird aller Voraussicht nach im Januar 2024 
der Fall sein. In Neutraubling könnte eine 
weitere Gewerbehalle in Frage kommen, 
Verhandlungen werden derzeit geführt, 
so die Auskunft des Landratsamtes. Eine 
temporäre Unterbringung von Asylanten in 
Alteglofsheim sei nach derzeitigem Sach-
stand nicht zu erwarten, was aber nicht 
davon entbindet, eine Winternotfallreserve 
vorzuhalten.

Bei den genannten Hallen wurden Mietver-
träge geschlossen (1 Jahr in Bernhardswald 
und 3 Jahre in Schierling). Der Freistaat 
Bayern zahlt hier Miete und Nebenkosten. 
Wird eine Halle beschlagnahmt, werden 
weder Mieten noch Nebenkosten bezahlt.

Am Montag, 06.11.2023 hat der Bürgermei-
ster und Schulverbandsvorsitzende Herbert 
Heidingsfelder mit Vertretern des Land-
ratsamtes, THW und Bayerischen Roten 
Kreuz die Schulturnhalle an der Mittelschule 
Alteglofsheim besichtigt. Die Schulleitung, 
Hausmeister und Vertreter der Verwaltung 
waren ebenfalls zugegen. Im Ergebnis wur-
de festgehalten, dass die Turnhalle zwar 
derzeit als Winternotfallreserve bei der Re-
gierung der Oberpfalz gemeldet ist, die Be-
legung der Halle aber mit einigen Schwie-
rigkeiten verbunden wäre. Die Trennung 
von Flüchtlingen und Schüler*innen wäre 
wegen der Integration der Turnhalle in das 
Schulgebäude mit gemeinsamen Gang und 
Fluchtweg von Turnhalle und Schwimmbad 
schwer zu regeln und würde auch mehr 
Sicherheitspersonal erfordern. Die Schü-
lerinnen und Schüler wären nach Corona 
wieder im Sportunterricht eingeschränkt, 
zumal einige im Fach Sport Abschlussprü-
fungen ablegen. Auch die Vereine müssten 
wieder auf die Nutzung der Halle und des 
Bades verzichten. Der Zugang zur Turn-
halle für die Flüchtlinge von hinten würde 
zudem eine Sperrung des Hart- und Sport-
platzes nach sich ziehen. Problematisch 
seien auch die Eigentumsverhältnisse. 
Das Schulgebäude mit Turnhalle und Hal-

lenbad steht im Eigentum des Schulver-
bandes Mittelschule Alteglofsheim, dem 
10 Gemeinden des südlichen Landkreises 
Regensburg angehören. Die Halle würde 
aber beschlagnahmt, weil Alteglofsheim 
die Quote nicht erfüllt. Der Schulverband 
könnte bzw. müsste dann von der Gemein-
de eine Entschädigung verlangen.

Im Anschluss wurden im Gemeindebereich 
Alteglofsheim Grundstücke besichtigt, die 
als Alternative in Frage kommen könnten. 
Mögliche private Grundstücke stehen aber 
letztendlich insbesondere deshalb nicht zur 
Verfügung, weil die Erschließung nicht ge-
sichert ist und zu kostspielig wäre oder eine 
private Nutzung vorgezogen wird.

Die angedachte Nutzung des Hartplatzes 
beim Zweckverbandsgelände scheitert an 
der Zustimmung der Gemeinde Köfering.

Von den gemeindeeigenen Grundstücken 
scheide der Bolzplatz im Anschluss an den 
Festplatz aus, da die Nutzung des Fest-
platzes und dessen Umgebung insbeson-
dere aufgrund des bevorstehenden Grün-
dungsfestes 2024 eingeschränkt wäre. 
Zudem sieht der Gemeinderat die Nähe 
zum Kinderspielplatz problematisch. Auch 
das neu erworbene Grundstück an der 
Mooshamer Straße ist derzeit noch nicht 
erschlossen und steht momentan nicht zur 
Verfügung.

Die Musikakademie mit ihren Zimmern 
steht nach Auskunft der Landrätin nicht zur 
Verfügung.

Das Schloss Alteglofsheim stehe im Ei-
gentum des Freistaates Bayern und sei 
an den Zweckverband Bayerische Musik-
akademie Alteglofsheim vermietet. Die Bu-
chung der Betten erfolge teilweise weit im 
Voraus. Eine Belegung dieser Immobilie 
mit geflüchteten Personen sei daher nicht 
möglich, ohne die langfristig vereinbarten 
Buchungen zu stornieren und somit inso-
fern den Schulklassen aus ganz Bayern die 
langersehnte Orchesterprobe abzusagen.

Durch den Umzug der Freiwilligen Feuer-
wehr in das neue Feuerwehrgerätehaus 
im November 2023 stünde das alte Feu-
erwehrhaus leer und wäre lt. Auskunft der 
Vertreter des Landratsamtes als Winter-
notfallreserve geeignet. Hierzu würde die 
Fahrzeughalle durch das THW mit Betten 
ausgestattet. Nach Bedarf würden vor und 
neben dem Gebäude weitere Wohn- und 
Duschcontainer aufgestellt. Die Duschen 
des Sportvereins würden nicht genutzt. 
Das Essen, geliefert vom BRK, würde im 
OG im Schulungsraum eingenommen.

Die Schulturnhalle würde als Winternotfall-
reserve wieder herausgenommen, wenn 
das alte Feuerwehrhaus von der Gemeinde 
zur Verfügung gestellt wird. Im Extremfall 
könnte auch das Feuerwehrhaus von der 
Regierung beschlagnahmt werden. Die 
Gemeinde bekäme dann weder Miete noch 
Nebenkosten erstattet.  Die Regierung bzw. 
das Landratsamt strebe aber eine gemein-
same Lösung mit der Gemeinde an. Das 
Gebäude würde für 6 Monate angemietet, 
so dass die Gemeinde Geld dafür bekommt, 
so die Auskunft des Landratsamtes. 

8
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Auch wenn die Gemeinde Alteglofsheim 
eine Winternotfallreserve zur Verfügung 
stellt, ist trotzdem auf lange Sicht die Quote 
von 1,5 % zu erfüllen, d.h. die Gemeinde 
hat neben den bereits vorhandenen 8 ca. 
weitere 35 Asylanten auf Dauer unterzu-
bringen.

Abschließend führt der Bürgermeister aus, 
dass aus seiner Sicht der Gemeinderat nur 
die Entscheidung über die Schulturnhalle 
als Winternotfallreserve abzulehnen und 
die Zustimmung für das alte Feuerwehr-
gerätehaus zu geben habe. Er bitte den 
Gemeinderat um Geschlossenheit und Ab-
stimmung in diesem Sinne.

Die Schulturnhalle ist jetzt schon für die 
Winternotfallreserve bei der Regierung 
gemeldet. Sollte die Gemeinde eine Win-
ternotfallreserve ablehnen, würde das 
Landratsamt die Mitwirkungspflicht der Ge-
meinde gem. Art. 6 Abs. 2 des Bayerischen 
Aufnahmegesetzes einfordern. 

Der Bürgermeister weist an dieser Stelle 
nochmals ausdrücklich darauf hin, dass 
eine Belegung des alten Feuerwehrhauses 
nicht zwingend erfolgen muss. Es handle 
sich lediglich um eine sog. „Winter-Notfall-
reserve“, auf die – wie es das Wort auch 
beschreibt – nur im Notfall zurückgegriffen 
werde.

Sollte die Gemeinde zu keiner Lösung 
kommen, könne das Feuerwehrhaus trotz-
dem durch die Regierung in Beschlag ge-
nommen werden, weil es den geringsten 
Aufwand mit sich bringe.

Der Gemeinderat ist sich einig, dass auch 
die Gemeinde Alteglofsheim ihren Beitrag 
im Zusammenhang mit der Asylunterbrin-
gung zu leisten habe. 

2

Über die Höhe der Quote und die Anzahl 
der Gemeinden, die noch keine Flüchtlinge 
aufgenommen hätten, wird im Gremium 
eine unterschiedliche Auffassung vertreten.

Eine Belegung der Schulturnhalle wird von 
allen Gemeinderatsmitgliedern abgelehnt. 
Hier seien über 500 Kinder betroffen. Vor 
der Landtagswahl wurde mehr Schulsport 
für Kinder propagiert, nun sollen aber die 
Turnhallen doch wieder für die temporäre 
Unterbringung von Asylanten verwendet 
werden. Vereinzelt wird auch die Meinung 
vertreten, dass die Voraussetzungen für 
eine Beschlagnahme (Notsituation, akute 
Gefahr für Personen und Verhältnismäßig-
keit) nicht vorliegen würden. 

Der Freistaat Bayern als Eigentümer der 
Musikakademie müsse ebenfalls prüfen, 
ob letztere als Winternotfallreserve in Fra-
ge kommen könnte. Hier wäre eine men-
schenwürdige Unterbringung möglich. Die 
langfristigen Buchungen im Voraus und die 
Belegung mit Schülern aus ganz Bayern 
seien keine Argumente gegen eine Ver-
wendung.

Ein Teil des Gemeinderates sieht das alte 
Feuerwehrhaus als geeignet an, obwohl 
befürchtet wird, dass das Gebäude länger 
genutzt werde könnte. Die Gemeinde kön-
ne aber kurzfristig nichts anderes anbieten.

Die Mehrheit des Gemeinderates aber lehnt 
die Nutzung des alten Feuerwehrgeräte-
hauses ab. Die Nähe zum Kinderspielplatz 
sei hier genauso gegeben wie beim Bolz-
platz und deshalb problematisch. Zudem 
sei eine menschenwürdige Unterbringung 
nicht möglich.

Vorgeschlagen wird noch, das gemeinde-
eigene Grundstück an der Mooshamer 
Straße für die Aufstellung von Containern 
zu erschließen. Diese Lösung würde aller-
dings einen gewissen Vorlauf benötigen.

Nach längerer Diskussion fasst der  
Gemeinderat folgende Beschlüsse:
Der Gemeinderat Alteglofsheim hat Kennt-
nis vom Sachverhalt und befürwortet die 

Schulturnhalle an der Mittelschule Alteglofs- 
heim als Winternotfallreserve für die Unter-
bringung von Asylanten.

0:16 (Einheitlich abgelehnt)

Der Gemeinderat Alteglofsheim beschließt, 
das alte Feuerwehrgerätehaus in Alteglofs-
heim, Jahnstr. 20 a als Winternotfallreserve 
zur Verfügung zu stellen.

6:10 (Mehrheitlich abgelehnt)

Es erfolgt ein Antrag zur Geschäftsordnung 
auf Fassung eines weiteren Beschlusses, 
der Antrag wird konkludent angenommen:

Beschluss:
Wenn die Regierung der Oberpfalz oder 
das Landratsamt Regensburg die Schul-
turnhalle oder das alte Feuerwehrgeräte-
haus beschlagnahmen sollte, wird die Ge-
meinde Alteglofsheim umgehend rechtliche 
Schritte einleiten.

Mehrheitlich beschlossen, Ja 9  Nein 7  

Mitteilungen und Anfragen

2.1 Termine
 Gemeinderatssitzung 

Donnerstag, 07.12.2023

 Haushalts- und Finanzausschuss 
Donnerstag, 23.11.2023

 Weihnachtsessen Gemeinderat 
Freitag, 18.12.2023,  
Schlossgaststätte 

2.2 Aus dem Gemeinderat

2.2.1 Umzug neues Feuerwehrgerätehaus
 Es wird angemerkt, dass die einge-

baute Wärmepumpe nicht läuft, statt-
dessen die Gasheizung. Des Wei- 
teren wurde festgestellt, dass die 
Tore für die FF-Autos nicht an  
das Notstromsystem angeschlossen 
sind.

 Eine Überprüfung wird angeregt.

Schützenverein 
„Edelweiss 1878“  

Alteglofsheim e. V.

Einladung  
zur Christbaumversteigerung

Alle Jahre wieder .....

Am Sonntag, den 17.12.2023  
um 15:00 Uhr im Vereinsheim

wollen wir uns zur traditionellen Christbaum-
versteigerung treffen. Wir freuen uns darauf 
mit Ihnen ein paar gemütliche Stunden in 
Geselligkeit und Besinnlichkeit zu verbrin-
gen.

Die Vorstandschaft

Schlossführung:
Sonntag, 03. Dezember 2023, 15.00 Uhr  
Die Bayerische Musikakademie Alteglofs-
heim	bietet	zusammen	mit	der	Katholischen	
Erwachsenenbildung im Landkreis Regens-
burg	e.V.	 (KEB)	am	Sonntag,	03.12.2023,	
die nächste Führung durch Schloss Alteg-
lofsheim	an.	Mit	dem	Kunsthistoriker	Prof.	
Dr. Peter Morsbach kann man einen Blick 
hinter die Mauern des ungewöhnlich reprä-
sentativen Schlosses werfen. Die Besichti-
gungsroute führt auch durch den Asamsaal 
und die „Schönen Zimmer“ und dauert etwa 
eineinhalb Stunden. Interessierte treffen 
sich um 15.00 Uhr am Schaukasten im 
Innenhof der Schlossanlage. Die nächste 
Musikhistorische	Schlossführung	findet	am	
Sonntag, 07. Januar 2024 statt. 
Inhaber/-innen der Bayerischen Ehren-
amtskarte erhalten 50 % Ermäßigung auf 
alle musikhistorischen Schlossführungen.

Schützenverein 
„Edelweiss 1878“  

Alteglofsheim e. V.

Frohes Fest,
einen guten Rutsch,

Gesundheit
und ein erfolgreiches 2024!

Die Vorstandschaft
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Zum 85. Geburtstag am 2. Novem- 
ber gratulierte Bürgermeister  
Herbert Heidingsfelder Herrn 
Franz Neumeier ganz herzlich im 
Namen der Gemeinde.

Herr Gunter Weymayr feierte am 
11. November seinen 85. Geburts-
tag. Der rüstige Jubilar freute sich 
über die Glückwünsche der 3. Bür-
germeisterin Christine Frey und 
der Gemeinde. 

Bürgermeister Herbert Heidings-
felder gratulierte am 15. Novem-
ber 2023 Frau Anna und Herrn 
Willy Schneider zur Diamantenen 
Hochzeit.

Zur Eisernen Hochzeit von  
Brigitta und Bruno Schuster am 
14. November 2023 gratulierte 
Bürgermeister Herbert Heidings-
felder sehr herzlich im Namen der 
Gemeinde.

Den 99. Geburtstag feierte 
Herr Stahl. Auch Bürgermeister  
Heidingsfelder mischte sich  
unter die Gratulanten und wünsch-
te dem Jubilar im Namen der  
Gemeinde alles Gute.
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Neues von der VHS  
für den Landkreis Regensburg

Die VHS-Außenstelle Alteglofsheim bietet 
im	Dezember	folgende	Kurse	und	 
Veranstaltungen an:
232-640046 Plätzchenbacken für Kinder 
am	16.12.2023,	09:00	Uhr	

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	
www.vhs-regensburg-land.de. Anmeldung 
bei der VHS -Geschäftsstelle  
Tel.	09401	/	52550	oder	Mail	 
info@vhs-regensburg-land.de.

VHS

Terminkalender Alteglofsheim

01.01.-
31.12.

KF Mittwochswanderung 14-tägig 
Infos	bei	Ignaz	Eichinger	unter	09453	1840 
Aktuelle Informationen über die WhatsApp-
Gruppe

täglich ab 17:00 KF Adventsfenster	am	Kirchplatz	(ehemaliges	
Schwesternhaus) (täglich in der Adventszeit)

01.12. OGV Adventsfeier

03.12. 15:00 MA Musikhistorische Schlossführung

03.12. 17:00 Kulturforum Transeamus / Pfarrkirche Alteglofsheim und 
Schlosshof Alteglofsheim

05.12. - 
06.12.

KF Nikolausdienst 
Infos/Anmeldung:	Christa	Preischl	09453/	8116 
christa.preischl@t-online.de

05.12. SchV Nikolausschießen

05.12. FFW MÜ Aktive (GH)

07.12. Gemeinde Gemeinderatssitzung 

08.12. SchV Königsschießen	/	Weihnachtspreisschießen

09.12. 15:00 KF Adventsmarkt - Wichtelwerkstatt im Pfarrsaal 
Info:	Sonja	Reisinger			09453	9444

09.12. 10:00 FFW Probealarm FME

09.12. 15:00 FW/Gleichb. Adventsmarkt am Dorfplatz

12.12. SchV Königsschießen	/	Weihnachtspreisschießen

13.12. 18:00 FFW Jugendübung (GH)

14.12. 19:00 TSV: Hauptverein Messe für verstorbene Mitglieder 

15.12. SchV Königsschießen	/	Weihnachtspreisschießen

15.12. 19:00 TSV: Stocksport Weihnachtsfeier

16.12. 16:30 FFW Messe für verstorbene Mitglieder / Weihnachts-
feier (Spreitz‘n/GH)

16.12. 14:00 BN Winterwanderung

16.12. SchV Christbaumversteigerung

17.12. 16:00 EvKirche	 
Neutraubling

Schloss- und Scheunenweihnacht

17.12. 17:00 KF Adventsandacht Pfarrkirche

18.12. 18:30 FFW Sondergruppe	luK	(GH)

19.12. 14:30 AWO Fahrt zum Christkindlmarkt nach Landshut

19.12. 18:30 FFW Ü40-Übung (GH)

21.12. 14:30 - 
16:30

Senioren-
beauftragte

Gesellschaftsnachmittag	„Kaffeekränzchen“	
Little India

20.12. 19:00 KF Rorateamt für verstorbene Mitglieder

26.12. 11:00 EvKirche	 
Neutraubling

Gottesdienst	(Koschnitzke)	in	der	kath.	Kirche

Öffnungszeiten und Termine
Wertstoffhof Alteglofsheim:
Dienstag: entfällt zukünftig  
Mittwoch:	 16.30	–	19.00	Uhr	 
Freitag:	 16.30	–	18.00	Uhr 
Samstag:	 09.00	–	12.00	Uhr

Entsorgungstermine:  
(auch online unter www.entsorgungsdaten.de)

Mülltonne Papiertonne 
13.12./28.12. 28.12.

Umweltmobil Direktanlieferung:
02.12.2023, 08:00 - 12:00 Uhr, Fa. Meindl,  
Baierner	Höhe	2,	93138	Lappersdorf

Gemeindebücherei in Alteglofsheim:
Dienstag:	 16.30	bis	18.30	Uhr
Donnerstag:	 16.30	bis	18.30	Uhr	
Sonntag:     10.00 bis 12.00 Uhr   

¿

in  Alteglofsheim
am 5. und 6. Dezember

Anmeldung bei Christa Preischl
Tel. 09453-8116 oder

christa.preischl@t-online.de
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Gemeinderatssitzung vom 12.09.2023

Vor Beginn des ersten Tagesordnungs-
punktes wird auf Antrag des ersten Bürger-
meisters Christian Gangkofer vom Gemein-
derat beschlossen:

• Der Tagesordnungspunkt 3 aus der 
öffentlichen Sitzung wird als Tages-
ordnungspunkt 4 der nichtöffent-
lichen Sitzung behandelt.

Die Tagesordnungspunkte 4 und 5 des öf-
fentlichen Teils werden zu TOP 3 und 4.

Die Tagesordnungspunkte 4 und 5 des 
nichtöffentlichen Teils werden zu TOP 5 
und 6. 

(11:0)

Öffentliche Sitzung

Genehmigung der Nieder-
schrift über die öffentliche 
Sitzung vom 11.07.2023

Die Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 11.07.2023 wird wie folgt be-
schlossen und genehmigt.

• zu TOP 4 Abs. 2 Satz 2:  
Formulierungsänderung 

„Diesbezüglich wird aus dem Gemeinderat 
angesprochen, dass Frau Scharnagl (Büro 
U.T.E.) in der Bürgerversammlung vortrug, 
für eine Undichtigkeit eines Beckens der 
Kläranlage gebe es keine Anhaltspunkte, 
während sie im Gegensatz hierzu in der 
Gemeinderatssitzung vom April 2023 aus-
führte, eines der Becken weise eine undich-
te Stelle auf, was derzeit nicht kalkulierbare 
Mehrkosten verursachen könnte.“

• zu TOP 6, 7. Absatz: Fettdruck ent-
fernen und Halbsatz nach Satz 2 an-
fügen

…. analogen Pager, sodass kein Zuschuss 
zu erwarten ist. 

Einstimmig beschlossen,  
Ja 10  Nein 0  Anwesend 11   
Pers. betl. /Enthaltung 1  

Enthaltung wegen Abwesenheit: 
Kohles Arnold

Bauangelegenheiten

2.1 Verwaltungsmäßig behandelte 
Bauanträge

Mitteilung:
Der Vorsitzende teilt mit, dass seit letzter 
Sitzung gemäß Geschäftsordnung fol-
gende Bauanträge als Angelegenheit der 
laufenden Verwaltung bzw. im Genehmi-

1
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Weihnachten ist für die meisten Menschen auf dieser Welt das wichtigste 
und schönste Fest des Jahres. Aller Augen sind bereits auf die kommenden 
Feiertage gerichtet, auf das Fest im Familien- oder Freundeskreis, auf ein 
paar Tage Entspannung und Besinnlichkeit. Mit dem Weihnachtsfest wird 
sich die Hektik der Vorweihnachtszeit legen und wir alle haben wieder ein 
Ohr für die alten und eigentlich ganz aktuellen Botschaften dieses Brauch-
tums. Am Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen haben wir dann Zeit 
für uns, wir haben Zeit für die wahren Werte des Lebens. Die Zeit steht quasi 
still. Keine großen Entscheidungen in Politik oder Wirtschaft werden gefällt,  
keine großen Veranstaltungen sind irgendwo angesetzt. 
Auch fragen wir uns in der Zeit zwischen den Jahren, was das alte Jahr 
gebracht hat und was das neue Jahr bringen wird, für uns ganz persönlich 
und unsere Familie, aber auch für die Gemeinde, in der wir leben. Wir kön-
nen das vergangene Jahr Revue passieren lassen und uns fragen, wo wir 
stehen, in unserem privaten wie auch im beruflichen Leben.

Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass 
nehmen, um all denen zu danken, die daran mitgearbeitet haben, die Ge-
meinde Pfakofen mit ihrem Ortsteil Rogging, lebens- und vor allem liebens-
wert zu gestalten. Mein Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich auf karitativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in Vereinen,  
Kirchen, Interessengemeinschaften und Initiativen beruflich und ehrenamt-
lich engagiert haben. Bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren 
möchte ich mich ganz besonders bedanken - das sich zu Ende neigende 
Jahr 2023 brachte wieder viele Einsätze, die die Kameraden mit Bravour 
und einer tollen Einsatzbereitschaft erfolgreich gemeistert haben. Nicht  
zuletzt danke ich den Mitgliedern des Gemeinderates, sowie den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Verwaltungsgemeinschaft und dem Bau- und 
Wertstoffhof recht herzlich für die gute Zusammenarbeit. 

Vor uns liegt nun ein weiteres Jahr mit vielen Hoffnungen, Wünschen und 
guten Vorsätzen. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten, 
einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr 
2024 und vor allem Gesundheit.

Christian Gangkofer 
1. Bürgermeister
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Terminkalender Pfakofen

02.12. TUS Weihnachtsfeier, Fussballplatz

05.12. 17:00 VTV Nikolausdienst

09.12. 19.30 VTV Christbaumversteigerung

17.12. 16:00 FFW/TUS/PGR Waldweihnacht	in	Bildlreis	/	ab	Kapelle	in	
Pfellkofen

23.12. 19:30 VTV Weihnachtsfeier

24.12. KLJB Glühweinausschank (nach der Christmette)

¿ Öffnungszeiten und Termine
Wertstoffhof Pfakofen:
Mittwoch:	 17.00	–	19.00	Uhr	(Mai	-	Okt.)
 17.00 – 18.00 Uhr (Nov. - April)
Freitag:	 17.00	–	19.00	Uhr	
Samstag: 10.00 – 13.00 Uhr (Mai - Okt.)
 10.00 – 12.00 Uhr (Nov. - April)

Entsorgungstermine:     
(auch online unter www.entsorgungsdaten.de)
Mülltonne Papiertonne 
13.12./28.12. 23.12.

Umweltmobil Direktanlieferung:
02.12.2023, 08:00 - 12:00 Uhr, Fa. Meindl,  
Baierner	Höhe	2,	93138	Lappersdorf

Bürgermeistersprechstunde in der  
Gemeindekanzlei Pfakofen:
Dienstag u. Donnerstag 17.00 Uhr -18.00 Uhr 
– ohne Voranmeldung.
Außerdem können Sie sich telefonisch 
0170/90	34	651	oder	per	Mail	an	 
christian.gangkofer@vg-alteglofsheim.de 
wenden. 

Gemeindebücherei in Alteglofsheim:
Dienstag:		 16.30	bis	18.30	Uhr
Donnerstag:	 16.30	bis	18.30	Uhr	
Sonntag:     10.00 bis 12.00 Uhr     
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gungsfreistellungsverfahren behandelt und 
an das Landratsamt zur weiteren Bearbei-
tung weitergeleitet wurden:

• Antrag auf isolierte Befreiung 
zur Errichtung einer Garage, Ge-
markung Pfellkofen, Fl.Nr. 205/8,  
Am Rothbuckel 3 

Zur Kenntnis genommen

2.2 Bauvoranfragen

Keine Eingänge

Zur Kenntnis genommen

2.3 Bauanträge

2.3.1 Errichtung von zwei Gerätehallen 
mit Zwischenbau auf Fl.Nr. 11/6 
Gemarkung Pfakofen, Ortsstraße

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
und unterliegt der Baugenehmigungs-
pflicht nach § 34 BauGB i. V. m. Art. 55 
ff. BayBO. Der Bereich, in dem sich das 
Baugrundstück befindet, ist im Flächen-
nutzungsplan als Dorfgebiet (MD) aus-
gewiesen. Dorfgebiete dienen der Unter-
bringung der Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Woh-
nen und der Unterbringung von nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben 
sowie der Versorgung der Bewohner des 
Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. 
Die Erschließung des Grundstücks ist 
grundsätzlich gesichert. Das Einfügungs-
gebot des § 34 BauGB bezüglich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauwei-
se und der überbaubaren Grundstücksflä-
chen ist beachtet. Die Nachbarunterschrif-
ten liegen zum Teil vor. 

Am 21.08.2023 ging bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Alteglofsheim bezüglich des 
Vorhabens ein Schreiben vom 17.08.2023 
ein. Hierüber wurden die Bedenken seitens 
der unmittelbaren Nachbarschaft bezüg-
lich der Lärmbelästigung, Umweltauswir-
kungen, Verkehrsaufkommen, Wertverlust 
der Immobilien und des sozialen Gefüges 
geschildert (siehe Anlage). 

Allerdings liegen aus bauplanungsrecht-

licher Sicht keine Bedenken zur Errichtung 
von zwei Gerätehallen mit Zwischenbau 
auf Fl.Nr. 11/6 Gemarkung Pfakofen, Orts-
straße vor. 

Beschluss:
Nach ausreichender Besprechung wird be-
schlossen, dem Antrag auf Errichtung von 
zwei Gerätehallen mit Zwischenbau auf 
Fl.Nr. 11/6 Gemarkung Pfakofen, Ortsstra-
ße, aufgrund keinerlei Bedenken aus bau-
planungsrechtlicher Sicht, das gemeind-
liche Einvernehmen zu erteilen. 

Einstimmig beschlossen, Ja 11  Nein 0  

Bekanntgabe der in 
nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse

TOP 3 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
11.07.2023
Auftragsvergabe für Planungsleis-
tungen zur Sanierung der Kläranlage

Der Gemeinderat beschließt die Auftrags-
vergabe für die Abwicklung des EU-Verga-
beverfahrens an die Rechtsanwälte Prof. 
Dr. Rauch & Partner, Hoppestr. 7, 93049 
Regensburg. 

Zur Kenntnis genommen

Mitteilungen und Anfragen

Aus dem Gemeinderat:

4.1 Informationen / Berichte aus dem 
Jugend- und Seniorenausschuss

Der Vorsitzende des Jugend- und Senio-
renausschusses, Herr Micka teilt folgendes 
mit:

Ferienprogramm 2023:
• Das Ferienprogramm startete am 

05.08.2023 mit der Alpaka-Wan-
derung in Bad Abbach. Herr Micka 
bedankt sich bei Kohles Arnold und 
seiner Frau für die Organisation und 
Planung. 

• Weiter ging es mit der Jagdführung, 
die am 18.08.2023 stattgefunden 
hat. Der Dank geht hier an Vilsmeier  
Marco, für die Führung.  

• Die Familienwanderung zum Wein-
berg am 26.08.2023 mit Besichti-
gung des Sägewerks Stanglmühle 
und anschließender Brotzeit wurde 
trotz des Wetters gut besucht. Herr 
Micka bedankt sich besonders bei 
Familie Bauer, für die Besichtigung 
des Sägewerkes sowie bei Haas  
Fabian bzw. den Mitgliedern der FFW 
Rogging und dem Bauhof Pfakofen 
für die Unterstützung. 

Besuch Bartholomäus-Markt Aufhausen:
Die Senioren haben den Bartholomäus-
Markt in Aufhausen besucht. Großer Dank 
geht an Hofmann Josef für die Begleitung 
und an Staill Franz für die Busfahrt. 

Weihnachtsfeier 2023:
Die Weihnachtsfeier 2023 ist derzeit in  
Planung. 

4.2 Kommunale Wärmeplanung

Aus dem Gemeinderat wird nachgefragt, 
was derzeit der aktuelle Stand bezüg-
lich der kommunalen Wärmeplanung ist.  
Bürgermeister Gangkofer erläutert, dass 
bereits ein Gespräch mit der Energieagen-
tur Regensburg stattgefunden hat. Aktuell 
müssen nur Gemeinden mit über 15.000 
Einwohnern tätig werden. Betroffen sind 
davon Neutraubling und Regenstauf. Aller-
dings kann davon ausgegangen werden, 
dass in naher Zukunft jede Gemeinde -un-
abhängig von der Einwohnerzahl- tätig wer-
den muss. 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
dies ist nur ein kleiner Einblick in das Schulleben.

Auf unserer Homepage www.gs-aufhausen-pfakofen.de unter der Rubrik „Schulleben -> Projekte/ Aktionen“ finden Sie diese und 
weitere Beiträge mit ausführlichen Berichten und vielen Fotos in bester Qualität.

Zur Schuleingangsfeier begrüßte die stellvertretende Schulleiterin Frau Jutta Balk die neuen Erstklässler mit ihren Eltern, Vertreter der Gemeinde, 
des Schulverbandes, des Elternbeirates und des Fördervereins in der Turnhalle in Pfakofen.

Am 18. September wanderte die gesamte Schulfamilie bei bestem Wetter rund um Aufhausen bzw. Pfakofen.

Die Eröffnung der „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ übernahm Bärbel Ringlstetter mit dem Thema „In die Schule GEHE ich gern!“. 
Jedes	Kind,	das	auf	das	Elterntaxi	verzichtet,	darf	ein	Blatt	an	den	Baum	stempeln.

Außerdem	besuchte	uns	die	Autorin	Karin	Burger	zur	Lesung	„Die	Werbehexen“.

Natürlich darf in dieser besonderen Woche die „Gesunde Pause“, zubereitet vom Elternbeirat, nicht fehlen.
Vielen Dank für dieses tolle und leckere Buffet!

Die gemeinnützige GmbH rüstete die 
Erstklässler gut für die Pausen aus.

Klasse	1b	mit	ihren	neuen	Schul	T-Shirts1. Schultag: Begrüßung in der Turnhalle
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Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim 

Bürgermeister von Alteglofsheim Herr Heidingsfelder 09453 – 931 33

Bürgermeister von Pfakofen Herr Gangkofer 09453 – 931 22

Geschäftsleitung Frau Gmeinwieser 09453 – 931 15

Vorzimmer Bürgermeister u. Geschäftsleitung 
sowie Fundbüro

Frau Ferstl
Frau Stierstorfer

09453 – 931 19
09453 – 931 19

Hauptamt Frau Deliga 09453	–	931	14
09453 – 931 19

Kämmerei Frau	Kimmerling 09453	–	931	14

Gehaltsstelle Frau Wagner 09453 – 931 26

Standesamt, Renten, Soziales u. Friedhof Herr Minin
Frau Zeitler

09453 – 931 21
09453 – 931 21

Bauamt, Bauleitplanung Herr Putsch 
Frau Harlander
Frau Hof

09453 – 931 11
09453 – 931 13
09453 – 931 12

Einwohnermeldeamt, Pässe, Ordnungsamt,  
Gewerbe, Gaststätten, Mülltonnen, Hundesteuer

Frau	Kirschner
Herr Spreitzer

09453 – 931 16
09453 – 931 17

Kasse Frau Weitzer
Frau Waidhas
Frau Thier

09453 – 931 18
09453 – 931 18
09453 – 931 18

Liegenschaftsamt Herr Spreitzer
Frau Marschner
Frau Flöter

09453 – 931 23
09453 – 931 23
09453 – 931 23

Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970: Führerschein-Umtauschfrist läuft
Regensburg (RL). Die alten (grauen und rosafarbenen) Papierführerscheine und auch ältere Scheckkartenführerscheine verlieren nach und nach 
ihre	Gültigkeit.	Bis	2033	muss	jeder	Führerschein,	der	vor	dem	19.	Januar	2013	ausgestellt	wurde,	in	einen	neuen	fälschungssicheren	EU-Führer-
schein	umgetauscht	werden.	Weil	dieser	sogenannte	Pflichtumtausch	sehr	viele	Menschen	betrifft,	wird	er	über	mehrere	Jahre	verteilt.	Derzeit	sind	
die	Inhaber	von	Papierführerscheinen	der	Geburtsjahrgänge	1965	bis	1970	aufgerufen,	ihren	Führerschein	bis	19. Januar 2024 umzutauschen. 

Wer	als	Papierführerschein-Inhaber	der	Geburtsjahrgänge	1965	bis	1970	noch	umtauschen	muss,	sollte	bei	der	Führerscheinstelle	des	Land-
ratsamtes	rechtzeitig	vor	dem	19.	Januar	2024	einen	entsprechenden	Antrag	stellen	–	entweder	persönlich	(Öffnungszeiten:	Montag	bis	Mittwoch	
von 7.30 bis 11.30 Uhr und von  13 bis 15 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr) oder on-
line unter https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrregensburg/igvfsw. Es muss vorab kein Termin vereinbart werden. Wer aber Wartezeiten 
vermeiden will, kann unter https://landratsamt-regensburg.flexappoint.de/#/ einen Termin buchen.

Umtausch ist verpflichtend
Nach Ablauf der Umtauschfrist verliert der alte Führerschein seine Gültigkeit. Wer mit dem alten Führerschein weiterfährt, riskiert ein  
Verwarnungsgeld.	Eine	Gesundheits-	oder	sonstige	Prüfung	ist	mit	dem	Pflichtumtausch	nicht	verbunden	–	es	handelt	sich	somit	 lediglich	um	
einen verwaltungstechnischen Umtausch. Die alten Fahrberechtigungen werden in die neuen Fahrerlaubnisklassen umgeschrieben. Der neu 
ausgestellte Führerschein wird auf 15 Jahre befristet. Wichtig ist die Unterscheidung, dass die Fahrerlaubnis selbst – also die Berechtigung zum 
Führen eines Fahrzeugs – weiterhin unbefristet gilt. Nur das Führerscheindokument muss nach den 15 Jahren wieder neu ausgestellt werden. 

Welche Unterlagen sind notwendig?
Notwendige Unterlagen für den Umtausch sind der Reisepass oder Personalausweis, ein ausgefülltes Antragsformular, der alte Führerschein 
sowie ein aktuelles (nicht älter als ein Jahr) biometrisches Passfoto. Wurde der alte Papierführerschein nicht bei der aktuellen Wohnsitzbehörde 
ausgestellt,	muss	eine	sogenannte	Karteikartenabschrift	bei	der	Behörde	beantragt	werden,	die	den	Führerschein	ursprünglich	ausgestellt	hat.	 
Der	Umtausch	kostet	etwa	25	Euro,	hinzu	kommen	die	Kosten	für	das	biometrische	Foto.

Freiwilliger Umtausch ist jederzeit möglich
Führerscheininhaber (Papier- oder Scheckkartenführerscheine), die nach dem Stufenplan jetzt noch nicht umtauschen müssen, dies aber wollen, 
können dies jederzeit tun. 

Weitere	 Informationen	 finden	 Sie	 unter	 https://www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/auto-verkehr/fuehrerscheinstelle/?pflichtumtausch-
fuer-unbefristete-fuehrerscheine&orga=161092 oder auch unter https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/faq-fuehrer-
schein-umtausch.html

Kostenlose Computerkurse für 
Seniorinnen und Senioren  
im Landkreis Regensburg

Ab September 2023 bietet das Landratsamt 
Regensburg	wieder	kostenlose	PC-Kurse	für	
Seniorinnen und Senioren aus dem Land-
kreis Regensburg in Zusammenarbeit mit 
Herrn Alfred Lechermann an.
Termine: 
5.12.,	12.12.	sowie	19.12.2023
Uhrzeit:	Jeweils	von	16:30	Uhr	bis	18:30	Uhr 
im	Landratsamt	Regensburg,	Raum	2.156,	
2. Stock.
Der	Kurs	 ist	auf	sechs	Teilnehmer	 je	Kurs-
tag beschränkt.
Kursinhalt:
Nutzung von Computer und Laptop für den 
„Hausgebrauch“. Ebenso werden gezielte 
Fragen zu den Programmen „Word“ und 
„Excel“	beantwortet,	E-Mail-Postfächer	ein-
gerichtet, Internet-Anwendungen erläutert 
sowie allgemeine Informationen zu weiteren 
Programmen und Anwendungen erteilt.
Anmeldung bei Frau Saskia García Jociles, 
Telefon	0941/4009	531	oder	 
saskia.garciajociles@landratsamt-regens-
burg.de.

Der	bislang	bereits	laufende	Kurs	bei	Herrn	
Kreuzer	wird	jeweils	donnerstags	von	16:30	
Uhr bis 18:30 Uhr fortgeführt.
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Beratungstermine der  
Bezirks-Sozialverwaltung im 

Landratsamt
Regensburg (RL). Die Sozialverwaltung 
des Bezirks Oberpfalz bietet auch in den 
kommenden Wochen wieder Beratungs-
termine im Landratsamt (Altmühlstraße 3, 
93059	Regensburg)	an.	

Die	Beratungen	finden	jeweils	von	9	bis	15	
Uhr statt. Eine vorherige Terminvereinba-
rung ist notwendig, und zwar telefonisch 
unter	 0941	 9100-2152	 oder	 per	 E-Mail	 an	
beratungsstelle@bezirk-oberpfalz.de. 

Die nächsten Termine sind  
(jeweils Raum 0.151): 
•	Dienstag,	5.	Dezember	2023
•	Dienstag,	19.	Dezember	2023

Erstberatung zu verschiedenen Themen
Beraterin Sabine Melzl von der Bezirks-
Sozialverwaltung bietet dabei neutrale und 
kostenlose Erstberatungen (keine Rechts-
beratung, keine Vorab-Berechnung) an zu 
folgenden Themen:

•	Finanzierung	von	stationärer	Hilfe	zur	Pfle-
ge	+	ambulanter	Hilfe	zur	Pflege

•	Eingliederungshilfe	 für	 behinderte	 Men-
schen

•	Antragstellung
•	Unterhaltspflicht	 (Allgemeines,	 keine	 Be-

rechnungen)

Unterkünfte für Asylsuchende 
dringend gesucht

Der Landkreis Regensburg ist dringend auf 
der Suche nach Unterkünften zur Asylunter-
bringung. Nach derzeitigem Stand sind im 
Landkreis Regensburg 3.000 Asylsuchende 
und zusätzlich ca. 2.000 Ukraine-Flücht-
linge untergebracht. Obwohl in den letzten 
Wochen Objekte in umliegenden Gemein-
den	und	ein	Kreuzfahrtschiff	 für	 die	Unter-
bringung angemietet wurden und dadurch 
Sporthallen freigehalten werden konnten, 
reichen	die	Kapazitäten	nicht	aus.	Daher	bit-
ten wir um Ihre Mithilfe und Unterstützung. 
Sollten Sie freie Liegenschaften zur Verfü-
gung und Interesse an einer Vermietung an 
den Landkreis Regensburg haben, können 
Sie sich gerne direkt an das Landratsamt 
Regensburg wenden.

Ansprechpartner:
Landratsamt Regensburg
Sicherheitsrecht - 
Asylbewerberunterbringung
Altmühlstraße	3,	93059	Regensburg
Tel.:	0941/4009-0	/	0941/4009-9266
anmietung@landratsamt-regensburg.de

Wir sind auch auf der Suche nach privaten 
Wohnungen, hierbei kommt ein Mietverhält-
nis zwischen dem Vermieter und den aner-
kannten Flüchtlingen zu Stande, in dem in 
der Regel das Jobcenter die Miete bezahlt. 
Mietangebote Asyl | Landkreis Regensburg 
(landkreis-regensburg.de)

Ansprechpartner für Häuser,
Anmietung durch Landratsamt:
Herr	Leuzinger:	0941/4009-318
Ansprechpartnerin private Vermietung:
Frau	Mandl:	0941/4009-481

Abschaffung  
der Kinderreisepässe

Ab	dem	1.	Januar	2024	dürfen	Kinderreisepässe	nicht	mehr	neu	ausgestellt,	verlängert	oder	
aktualisiert werden.
Bereits	ausgestellte	Kinderreisepässe	können	bis	zum	Ende	 ihrer	Gültigkeit	weiterverwendet	
werden.
Der	Kinderreisepass	wird	abgeschafft,	weil	er	aufgrund	seiner	seit	01.01.2021	nur	noch	einjäh-
rigen Gültigkeit und seiner teilweise fehlenden Anerkennung durch andere Staaten in seiner 
Verwendbarkeit und Bedeutung weiter abgenommen hat. 

Somit kann für Kinder ab 02.01.2024 nur noch ein Personalausweis (22,80 €) oder Reise-
pass (37,50 €) ausgestellt werden. 

Personalausweise sind derzeit als Reisedokument in der EU anerkannt und sowohl für erwach-
sene	Personen	als	auch	für	Kinder	ausreichend.	Der	Reisepass	gestattet	das	visumfreie	Reisen	
zu	touristischen	Zwecken	in	190	Staaten.
Beachten	Sie	bitte,	dass	Reisepässe	eine	Bearbeitungszeit	von	ca.	6	Wochen	und	Personal-
ausweise eine Bearbeitungszeit von ca. 2 Wochen haben. Reisepässe und Personalausweise 
sind	6	Jahre	gültig,	vorausgesetzt,	das	Kind	ist	anhand	des	Fotos	noch	identifizierbar.	
Ist	 das	Kind	anhand	des	Fotos	nicht	mehr	erkennbar,	muss	ein	neues	Dokument	beantragt	
werden.

Öffentlichkeitsbeteiligung für 
Bürgerinnen und Bürger

an der Lärmaktionsplanung 
des Eisenbahn-Bundesamtes 

(Runde 4)

Das Eisenbahn-Bundesamt startet am  
20. November 2023 die zweite Phase der 
Öffentlichkeitsbeteiligung	 im	 Rahmen	 der	
Lärmaktionsplanung. Bis zum 2. Januar 
2024 können sich alle Bürgerinnen und 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland an 
der Lärmaktionsplanung (Runde 4) betei-
ligen. Hierfür hat das Eisenbahn-Bundes-
amt die Beteiligungsplattform auf der Inter-
netseite laermaktionsplanung-schiene.de 
freigeschaltet.

In	 der	 zweiten	 Phase	 der	 Öffentlichkeits-
beteiligung haben die Menschen die Mög-
lichkeit, sich umfassend zum Entwurf des 
Lärmaktionsplans (Runde 4) sowie zum 
Verfahren der Lärmaktionsplanung und 
der Öffentlichkeitsbeteiligung zu äu-
ßern. Der Entwurf zum Lärmaktionsplan 
steht allen Interessierten auf der genann-
ten Beteiligungsplattform zur Verfügung.

Eine Beteiligung ist für Bürgerinnen und 
Bürger ohne Anmeldung oder Registrie-
rung möglich. Lediglich eine E-Mail-Adres-
se muss angegeben werden. Jede Person 
kann sich nur einmal beteiligen. Weitere 
Informationen	 zur	 Teilnahme	 finden	 alle	
Interessierten auf laermaktionsplanung-
schiene.de.

SOS Notfalldosen 
Der Landkreis Regensburg stellt 
den Gemeinden Notfalldosen für 
die Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung. 
Das Prinzip der Notfalldose ist 
denkbar einfach und doch genial: 
Patienten stecken all ihre Notfall-
dokumente in diese Notfalldose – 
und lagern diese im Kühlschrank, 
und zwar in der Tür. Ein entspre-
chender Aufkleber an der Innen-
seite der Wohnungstür und am 
Kühlschrank informiert die Ret-
tungskräfte, wo die Notfalldaten 
des Patienten zu finden sind. Die 
Rettungskräfte nutzen diese Infor- 
mationsquelle inzwischen bereits 
häufig.
Interessenten erhalten die Notfall-
dosen kostenlos im Rathaus Alt-
eglofsheim, Zimmer 12, im ersten 
Stock bzw. unter der Telefonnum-
mer 09453-931-21.
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Fundsachen

Am Gegenstand Fundort Alteglofsheim

04.05.2023 Smartwatch Spielplatz (alter Sportplatz)

08.05.2023 Lederarmband Spielplatz	(Bischof-Ketteler-Str.)

21.05.2023 Geldbeutel Köferinger	Weg	

21.05.2023 Zigarettenetui Pfakofen-Feldweg Richtung 
Bildreis

23.05.2023 zwei Schlüssel Dorfplatz

24.05.2023 Ohrring Rathaus

26.05.2023 Sonnenbrille Dorfbrunnen, Dorfplatz

02.06.2023 Fahrrad Gebüsch, Rgbg.-Str. / B15

10.07.2023 Schlüssel Schlosspark/Musikakademie

20.07.2023 Garagentoröffner o.ä. Nähe B15

04.08.2023 Taschenmesser Bolzplatz

18.09.2023 Kinderjacke Dorfplatz

02.10.2023 Halskette Pfakofen	-	Kirchweg

06.10.2023 Kinderjacke Südring

11.10.2023 Fahrrad Bahnhofstraße 

20.11.2023 Fahrrad Wertstoffhof

Siehe auch Aushang Amtstafel am Rathaus sowie auf den Homepages der Gemeinden.

Die Personen, welche Gegenstände verloren haben, werden gebeten sich unter  
Glaubhaftmachung des Verlustes bei der Gemeindeverwaltung zu melden.
Fundbüro	im	Rathaus,	Zi.	08.		Tel.:	09453	/	931-19

Räum- und Streupflichten in 
den Gemeinden  

Alteglofsheim und Pfakofen 

Die Gemeinde erinnert die Grundstücksei-
gentümer	an	ihre	Sicherungspflichten	für	die	
öffentlichen Gehwege. Alle Eigentümer von 
bebauten und unbebauten Grundstücken 
innerhalb der geschlossen Ortschaft sind 
dazu	verpflichtet,	die	Gehwege	bei	Schnee	
oder Glatteis zu räumen und zu streuen. 
Diese	 Verpflichtung	 gilt	 gleichermaßen	 für	
die Eigentümer, die zwar nicht direkt an eine 
öffentliche Straße angrenzen, aber über sie 
erschlossen sind. Zu räumen sind die Geh-
wege vor dem Grundstück auf dessen ge-
samter Straßenfrontlänge.
Ist kein Bürgersteig vorhanden, so ist am 
Rand	der	Fahrbahn	eine	Gehwegfläche	auf	
1 m Breite zu räumen und zu streuen.
Wir weisen darauf hin, dass von Seiten der 
Gemeinde nicht geräumt und gestreut wird, 
wenn parkende Autos das Räum- und Streu-
fahrzeug (Überbreite) behindern. Der Win-
terdienst der Gemeinde beginnt ab 4.00 Uhr 
mit Gemeindeverbindungsstraßen (Werks- 
und Schulbuslinien).
Räum-	und	Streudienstpflicht 
der Grundstückseigentümer: 
an Werktagen von 7.00 bis 20.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen   
von 8.00 bis 20.00 Uhr

Von der Gemeinde werden Streugutbehälter 
(Streugut) bereitgestellt. 

Vorankündigung der  
Zugmaschinentermine für den 

Landkreis  
Regensburg 2023/2024

Pfakofen:
Gasthaus Schmalhofer
Mo., 08.01.2024,  
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Sünching:
Bauhof 
Mo., 08.01.2024,  
08.00	Uhr	bis	09.30	Uhr
Wolkering:
Gasthof Mauerer
Mo., 08.01.2024,  
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Landkreis-Kompostplätze  
noch bis 2. Dezember geöffnet

Regensburg (RL).	Die	Kompostplätze	des	Landkreises	Regensburg	in	Beratzhausen,	Regen-
stauf sowie der Grüngutlagerplatz Pollenried werden ab 4. Dezember 2023 jahreszeitbedingt 
geschlossen. Letztmals kann daher am Samstag, 2. Dezember 2023, von 8 Uhr bis 13 Uhr 
angeliefert werden. 

Unaufschiebbare größere, insbesondere gewerbliche Anlieferungen sind ab dem 04.12.2023 
nur nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung bei der Abfallwirtschaft des Landkreises (Tel. 
0941/4009-363)	möglich.	Diese	Regelung	gilt	auch	für	Christbaumsammelaktionen	durch	Ge-
meinden und sonstige Organisationen. Für Anlieferungen von Grüngut und holzigen Abfällen 
in	Kleinmengen	stehen	weiterhin	die	Grüngutcontainer	in	den	Wertstoffhöfen	zur	Verfügung.

Am 13. Januar außertourlich geöffnet
Am	Samstag,	den	13.	Januar	2024	sind	die	landkreiseigenen	Kompostplätze	Beratzhausen	
und Regenstauf sowie der Grüngutlagerplatz Pollenried von 8 Uhr bis 13 Uhr für die Anliefe-
rung von naturbelassenen Weihnachtsbäumen und Adventskränzen – also ohne Weihnachts-
schmuck jeglicher Art, Farb- und Schneespray, Drähten und insbesondere Lametta – geöffnet. 
An diesem Tag ist auch die Anlieferung von kompostierbarem Grüngut entsprechend den 
Annahmebedingungen	sowie	der	Kauf	von	Kompost	möglich.

Winterruhe endet am 24. Februar
Voraussichtlich	ab	Samstag,	24.	Februar	2024	werden	die	beiden	Kompostplätze	sowie	der	
Grüngutlagerplatz wieder geöffnet. 
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Hinweise für Senioren: 
Seniorenangebot des Regina Filmtheater in Regensburg
Im Regina Filmtheater in Regensburg gibt es einmal im Monat ein Filmcafé am Morgen für Senioren.
Die Nutzung der Masken liegt in der persönlichen Entscheidung der Gäste.
Im Dezember 2023 wird am Mittwoch, 13.12, Donnerstag, 14.12, und Freitag, 15.12.2023
der Film „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Herold Fry“ gezeigt.

Einlass ist ab 10:00 Uhr und Filmbeginn: 11:00 Uhr
Eintritt:	9,50	Euro	(inkl.	Kaffee	oder	Tee	oder	1	Glas	Sekt	und	eine	Brezn	/	Butterbrezl	oder	leicht	
süßes Gebäck). Der Verzehr ist im ganzen Haus gestattet.
Es werden, um eine stabile Planung zu ermöglichen, nur verbindliche Reservierungen für den 
kommenden Monat angenommen.
Frühzeitige Anmeldung - auch Gruppenreservierungen - per Telefon: 0941 / 41625.
Regina	Filmtheater	-	Holzgartenstraße	22	-	93059	Regensburg
Bushaltestellen:  Holzgartenstr./DEZ Linie 7, 8 und  Weichs/DEZ.
  Reinhausen Brücke: Linie 28, 3 Nordgaustr. 34, 4, 77 Weichserweg: Linie 5
  Steinweg: Linien 12,13,14,15,17,28 und Umsteigemöglichkeiten Weichs/DEZ.  
Wir	 bitten	 Sie	 zu	 beachten,	 dass	 Platzreservierungen	 bis	 spätestens	 Montag,	 bevor	 das	 Kino	 stattfindet,	 unter	 
Tel.Nr.	0941-41625	storniert	werden	müssen.	Die	Kinobetreiber	kaufen	sonst	unnötigerweise	Gebäck	und	Brezen	ein,	 
die dann übrig bleiben. 
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Notruftafel – wichtige Telefonnummern
Polizeiinspektion Neutraubling 09401	/	93	020
Polizei-Notruf 110
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Giftnotruf Nürnberg 0911	/	398	24	51
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
Wochenende/Feiertage

116	117

Zahnärztlicher Notdienst  
im Universitätsklinikum (Tag und Nacht)

0941	/	944	0

Bayernwerk 
- Störungsnummer Strom

0941	/	28	00	33	66

REWAG  
(bei Gasgeruch im Gemeindebereich Alteglofsheim)

0941	/	601-3444

Zweckverband zur Wasserversorgung Regensburg-Süd 09406	/	9410	–	0	 
0172	/	759	65	40	 
0172	/	759	47	23

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 09406	/	9414	–	0
Telekom Störungsdienst 0800 / 33 02 000 oder  

0800 / 33 01 000

Hört Ihr Kind richtig? Spricht Ihr Kind altersgemäß?
Pädagogisch-audiologischer Beratungstag am Gesundheitsamt, Regensburg

Wir	nehmen	uns	Zeit	und	bieten	für	Kinder	ab	dem	3.	Lebensjahr	mit	Auffälligkeiten	in	der	Hör-	
oder Sprachentwicklung kindgerechte und kostenlose Sprachtests und Hörüberprüfungen 
an. Am Ende des 5. Lebensjahres kann außerdem ein Screening-Test zur Beurteilung einer 
möglichen Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung durchgeführt werden. Nach 
Abschluss der Überprüfung erhalten die Eltern in einem Informationsgespräch Hinweise und 
Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.
Bei Interesse können Sie sich hier am Gesundheitsamt über unsere Termine informieren und 
sich anmelden.

Tel.: 0941 / 4009 - 724
Dies ist ein Angebot der Pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle des Instituts für Hören 
und Sprache in Straubing (www.ifh-straubing.de) in Zusammenarbeit mit den Gesundheits-
ämtern Niederbayern und Oberpfalz.

Termin am 14.12.2023 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Neu im  
Broschürenständer  

der VG
�	Flyer „Regensburger Babysitterdienst“

Notdienstbereitschaft 
Apotheken Dezember

Angabe ohne Gewähr; Diese Daten sind 
tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 

Änderungsservice. Aktueller Notdienstplan unter 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de

1 Fr. Primus-Apotheke, Barbing
2 Sa. Schloss, Alteglofsheim 
3 So. St.Georg, Obertraubling
4 Mo. Thurn-Und-Taxis,	Donaustauf
5 Di. Neue Apotheke, Neutraubling
6 Mi. Regenbogen, Obertraubling
7 Do. Kronen-Apotheke,	Köfering
8 Fr. Sebastian, Tegernheim
9 Sa. Adler, Neutraubling

10 So. Globus, Neutraubling
11 Mo. St.Michael,	Köfering
12 Di. Primus-Apotheke, Barbing
13 Mi. Schloss, Alteglofsheim 
14 Do. St.Georg, Obertraubling
15 Fr. Thurn-Und-Taxis,	Donaustauf
16 Sa. Neue Apotheke, Neutraubling
17 So. Regenbogen, Obertraubling
18 Mo. Kronen-Apotheke,	Köfering
19 Di. Sebastian, Tegernheim
20 Mi. Adler, Neutraubling
21 Do. Globus, Neutraubling
22 Fr. St.Michael,	Köfering
23 Sa. Primus-Apotheke, Barbing
24 So. Schloss, Alteglofsheim 
25 Mo. St.Georg, Obertraubling
26 Di. Thurn-Und-Taxis,	Donaustauf
27 Mi. Neue Apotheke, Neutraubling
28 Do. Regenbogen, Obertraubling
29 Fr. Kronen-Apotheke,	Köfering
30 Sa. Sebastian, Tegernheim
31 So. Adler, Neutraubling

1.1. Mo. Globus, Neutraubling


